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Versicherung Produktbezeichnung 
Laufzeit 

in Jahren  

Versicherungssumme 

in Euro 

Jahresprämie 

in Euro 

HDI Versicherung AG Komplett-RS Paket 5 3 80.000 210,00 

Wüstenrot Rechtsschutz Privat 3 125.000 227,21 

Basler RS Standard ohne Auslandsreisen/Steuergerichts-RS 10 120.000 240,24 

Roland Privat-RS 10 130.000 240,30 

VAV Familien TOP-Exklusiv 10 100.000 248,00 

ARAG Familien-RS Premium 10 184.000 270,37 

Uniqa Erweiterter Privat-RS 3 112.500 301,45 

Zürich RS-Kompakt mit Ermittlungsstr. RS 10 180.000 317,22 

D.A.S.  Optimal-RS 10 131.000 345,04 

Wiener Städtische Premium-RS 10 120.000 370,48 

Donau Konsumenten-RS 10 116.000 376,20 

Allianz All-in-one-RS 10 124.000 389,66 
 

 

Vorgabe: Abdeckung zumindest folgender Risiken: Versicherungssumme (VS) mindestens € 50.000,--, wenn möglich erhöht; jährliche Prämienzahlung mit Bankeinzug 

• Schadenersatz- und Straf-RS für Privat und Beruf 

• Beratungs-RS 

• Versicherungsvertrags-RS inklusive Streitigkeiten mit dem eigenen Versicherer (ausgenommen: Streit aus Rechtsschutzvertrag); VAV bis € 50.000 

• Allgemeiner Vertrags-RS  

• Arbeits- und Dienstrechtssachen-RS sowie Sozialversicherungs-RS  

• Grundstückseigentum und Miet-RS für ein Wohnobjekt 

• Erb- und Familienrechtssachen-RS 

• Fahrzeug-RS für mehr als ein mehrspuriges Fahrzeug inklusive Fahrzeug-Vertrags-RS und Lenker-RS 

Die Produkte enthalten z.B. zusätzlich:  

• Ausfallversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus Körperschäden: ARAG, DAS bis € 65.000, HDI im Privatbereich bis € 10.000, Roland, Uniqa bis 50% der VS, 

Wüstenrot bis € 40.000, Zürich im Privatbereich 

• Auslandsreise-RS im Privatbereich: Allianz, Roland bis € 20.000, Uniqa bis 25% der VS, Wüstenrot 

 

Prämien berechnet mit dem Maklerprogramm der Rathberger Software KG. Den Prämien liegen durchschnittliche Sonderrabatte zugrunde. Im Einzelfall kann es sein, dass ein 

Vermittler/Makler bei manchen Versicherungen noch bessere Konditionen erhält. Der Vergleich stellt nur ein Beispiel und einen Auszug der Leistungen dar und ersetzt daher nicht die 

vor Vertragsabschluss erforderliche Beratung. 

 


